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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

I. zu berichten,

1. welche Kosten bei Auslandsreisen von Mitgliedern der Landesregierung für
nicht der Landesregierung angehörende Teilnehmer seit Juni 1995 angefallen
sind;

2. welcher Anteil dabei pro Reise auf mitreisende Medienvertreter entfiel;

3. nach welchen Kriterien die journalistischen Teilnehmer bisher von wem aus-
gesucht wurden und künftig werden, insbesondere, wenn die Nachfrage das
Angebot übersteigt, und ob dies in Abstimmung mit der Landespressekon-
ferenz geschieht;

4. wie durch die Übernahme der Kosten der Anschein vermieden werden kann,
daß die Unabhängigkeit und die Objektivität in der Berichterstattung in Frage
gestellt wird;

5. wie sie den Beschluß des Verwaltungsgerichtes Berlin vom September 1995
beurteilt, nach dem die staatliche Finanzierung von Journalistenreisen als
rechtswidrig bezeichnet wird, da es sich um eine unmittelbare Subventio-
nierung der betreffenden Presseorgane handle;

6. warum die Landesregierung nach diesem Beschluß nicht umgehend Konse-
quenzen gezogen hat und z. B. bei der Südafrikareise des Herrn Ministerprä-
sidenten im November 1996 – d. h. mehr als ein Jahr später – für 13 Vertreter
von Presseorganen die Reisekosten in Höhe von DM 73 093,50 übernommen
hat.

Antrag

der Fraktion Die Republikaner

und

Stellungnahme

des Staatsministeriums

Rechtswidrigkeit der staatlichen Finanzierung von
Journalistenreisen
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II. zu veranlassen,

daß künftig keine staatliche Finanzierung der Reisekosten für Journalisten mehr
erfolgt.

03. 01. 97

Deuschle, Rapp, König, Huchler, Eigenthaler
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht die staatliche Finanzierung von Jour-
nalistenreisen für rechtswidrig erklärt hat, ist es an der Zeit, auch in Baden-Würt-
temberg die Konsequenzen zu ziehen.

S t e l l u n g n a h m e  *)

Mit Schreiben vom 25. Februar 1997 Nr. I 0371.3 nimmt das Staatsministerium
im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts wie folgt Stellung:

Abschnitt I:

Zu l. und 2.:

Die seit Juni 1995 durchgeführten Auslandsreisen von Mitgliedern der Landesre-
gierung sind in der beiliegenden Übersicht aufgelistet. Darin sind die Kosten für
die nicht der Landesregierung angehörenden Reiseteilnehmer mit den Anteilen
für mitreisende Medienvertreter pro Reise gesondert dargestellt. Nicht einzeln
ausgewiesen sind Reisen in das europäische Ausland mit einer Dauer bis zu drei
Tagen. An solchen Reisen nehmen Journalisten im Regelfall ohnehin nicht teil.

Zu 3.:

Die journalistischen Teilnehmer wurden und werden von den Pressestellen der
zuständigen Ministerien ausgewählt. Kriterium für die Benennung ist das Ziel,
den Informationsanspruch der Öffentlichkeit über die Regierungsarbeit so effek-
tiv und umfassend wie möglich zu erfüllen. Dabei wird grundsätzlich die Landes-
pressekonferenz beteiligt und darauf geachtet, daß alle Medienarten – Fernsehen,
Rundfunk und Printmedien – zum Zuge kommen.

Zu 4.:

Nach Beschlüssen des Ministerrats können bei Auslandsreisen von Kabinetts-
mitgliedern mitreisende Journalisten einen Kostenersatz bis zu 50 % der Flug-
und Hotelkosten erhalten. Bei Reisen in außereuropäische Länder wird die Eigen-
beteiligung der Medienvertreter nach dem letzten Beschluß des Ministerrats vom
8. Oktober 1996 auf 3 600 DM begrenzt.

Die Landesregierung sieht durch diese Regelung die Unabhängigkeit und Ob-
jektivität der Berichterstattung nicht in Frage gestellt.

Zu 5. und 6.:

Die Kritik des Verwaltungsgerichts Berlin an der Übernahme von Kosten für mit-
reisende Journalisten wurde in einem Kostenfestsetzungsbeschluß formuliert. Der

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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diesem Beschluß zugrundeliegende Sachverhalt unterscheidet sich wesentlich von
den Verhältnissen in Baden-Württemberg. Aufgrund der Festlegungen des Mi-
nisterrats wird Journalisten für die Teilnahme an Auslandsreisen von Mitgliedern
der Landesregierung nur ein Teil der Flug- und Hotelkosten erstattet. Darüber
hinaus wird durch die gleichmäßige Berücksichtigung aller Medien eine Benach-
teiligung einzelner Presseorgane vermieden. Die Landesregierung hält ihre lang-
jährige Praxis, den Informationsauftrag der Medien auf diese Weise zu unterstüt-
zen, nicht für rechtswidrig.

Zu Abschnitt II:

Die Landesregierung sieht aus den dargelegten Gründen keine Veranlassung zur
Änderung der derzeitigen Praxis.

Dr. Menz

Staatssekretär
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